
Jugendhilfeausschüsse in NRW
Eine kleine Erhebung



Methode

Quantitative Auswertung der Besetzung 
aller 186 JHA

Quantitative Auswertung der beratenden 
Mitglieder

Auswertung der beratenden Mitglieder

Auswertung der Zugangsvoraussetzungen 
zu einem Sitz

Aufbau einer Datenbank als Grundlage 
der Kommunikation des LJR



Der Jugendhilfeausschuss

• „die Aufgaben des Jugendamts […] durch den Jugendhilfeausschuss 
und durch die Verwaltung des Jugendamts wahrgenommen“ (§70 
Abs. 1, SGB VIII.)

• (2) Der Jugendhilfeausschuss befasst sich mit allen Angelegenheiten 
der Jugendhilfe, insbesondere mit
1. der Erörterung aktueller Problemlagen junger Menschen und ihrer 
Familien sowie mit Anregungen und Vorschlägen für die 
Weiterentwicklung der Jugendhilfe,
2. der Jugendhilfeplanung und
3. der Förderung der freien Jugendhilfe. (§71 Abs. 2 des SGB VIII)



Zugangsvoraussetzung

• „Frauen und Männer, die auf Vorschlag der im Bereich des 
öffentlichen Trägers wirkenden und anerkannten Träger der freien 
Jugendhilfe von der Vertretungskörperschaft gewählt werden“. §71 
Abs. 1, Ziff. 2 SGB VIII.
• „Vorschläge der anerkannten Träger der freien Jugendhilfe, 

insbesondere der Wohlfahrtsverbände und der Jugendverbände sind 
entsprechend der Bedeutung ihrer Arbeit für die Jugendhilfe im 
Bezirk des Jugendamtes angemessen zu berücksichtigen.“ §4 Abs. 4, 
1. AG KJHG NRW.
• Passives Wahlrecht für die Kommunalwahl



Rolle der Jugendverbände

• „Durch Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse werden 
Anliegen und Interessen junger Menschen zum Ausdruck gebracht 
und vertreten.“ §12 Abs. 2, Satz 2, SGB VIII

à Einzige gesetzlich vorgesehene Interessenvertretung



Die JHAs in NRW

186 Jugendämter in NRW (Stand Nov 2020)

27 Kreisjugendämter

Ennepe-Ruhr-Kreis, Rhein-Erft-Kreis, Mettmann und Recklinghausen ohne 
Kreisjugendämter

„Sonderfall“: Stadtjugendamt Ennepetal + Breckerfeld



Wer sitzt in JHAs?

22; 20,7% 40; 29,3% 71; 31,5% 46; 13,0% 6; 4,3%

Anzahl Vertreter*innen Jugendverbände

0 1 2 3 4



Zoom auf die Großsstädte

Jugendamtsbezirk Anzahl JV
Jugendring
vorhanden

Stadt Köln 3 Ja
Stadt Düsseldorf 3 Ja
Stadt Dortmund 3 Ja
Stadt Essen 3 Ja
Stadt Duisburg 3 Ja
Stadt Bochum 2 Ja
Stadt Wuppertal 3 Ja
Stadt Bielefeld 3 Ja
Stadt Bonn 2 Ja
Stadt Münster 1 Nein



Verteilung Anzahl 
Vertreter*innen, wenn 
Jugendring vorhanden

• Die Prozentangabe berücksichtigt die Summe aller JHAs mit 
Jugendringen und die Anzahl der jeweiligen Sitze.

3; 3,2%

13; 13,8% 42; 44,7% 34; 36,2% 2; 2,1%

0 1 2 3 4



Anzahl Vertreter*innen Jugendverbände
JHA ohne Jugendring

19; 86,36% 27; 67,50% 29; 40,85% 12; 26,09% 4; 66,67%

0 1 2 3 4

Die Prozentzahl berücksichtigt den Anteil der JHAs an der jeweiligen Summe aller JHAs mit derselben 
Sitzanzahl



Verteilung Sitze LWL vs. LVR
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Beteiligung FT in JHAs (min 1 stimmb. Sitz)
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Parität?!

57%

43%

Verteilung Geschlecht Mitglieder der 
Jugendverbände
Männlich Weiblich

50%
50%

Verteilung Geschlecht Mitglieder der freien 
Träger

Männlich Weiblich



Vielfalt?!

30,46%

69,54%

Vertreter_in und Stellvertreter_in in JHAs und entsendende 
Organisationen 

Verterter_in selber Organisation Vertreter_in anderer Organisation



Vergleich WP 15-20 und 20-25

7,6%; 14 22,7%; 42 35,1%; 65 26,5%; 49 8,1%; 15
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Einflussveränderung Träger
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15-20 Beteiligung FT in JHAs (min 1 stimmb. Sitz) (n=185)
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20-25 Beteiligung FT in JHAs (min 1 stimmb. Sitz) (n=186)
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Politik 1
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Politik 2

45,60%

32,80%

14,40%

7,20%

CDU SPD Grüne Sonstige

Ausschussvorsitze

CDU SPD Grüne Sonstige

N=125



Ausschussvorsitzende?

Gleiche Fraktion
38%Andere Fraktion

62%

Ausschussvorsitz aus anderer Fraktion, als der stärksten in der Vertretungskörperschaft



Beratende Mitglieder

• 20% Jugendringe
• 1/3 Amtsarzt oder Gesundheitsamt
• 1/3 auch jüdische Gemeinde
• ¾ Jugendamtselternbeirat
• 56% Integrationsrat
• 13% Sprecher_innen AG78
• 28% explizit benannte Organisationen
• 21% Jugendparlamente/-beiräte
• 10% organisierter Sport



Fazit

Jugendverbände schaffen Vielfalt

Jugendringe sichern Einfluss/Expertise à Förderung und 
Unterstützung spiegelt das nicht wieder

In Total: 649 Sitze für Verbandsvertreter_innen

Relevanz des Ausschusses bei Parteien fraglich

Verluste für JV im Vergleich WP 25 und WP 20

Ratsinfosysteme nicht aktuell

#jungesNRW wirkt – Servicestelle Jugendbeteiligung?


